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Bekanntmachung über die uneingeschränkte Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten  
für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund des § 82 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2020 gefasste Beschluss über die uneingeschränkte 
Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für das Haushaltsjahr 2014 (Beschluss-Nr. 0061/20) bekannt gemacht.

Trebbin, den 11.06.2021

Thomas Berger 
Bürgermeister
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dorf, Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen, Thyrow,  
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— Bekanntmachungen des Bürgermeisters —

Bekanntmachung über die uneingeschränkte Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten 
für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund des § 82 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordnetenversammlung am 10.03.2021 gefasste Beschluss über die uneingeschränkte 
Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für das Haushaltsjahr 2015 (Beschluss-Nr. 0006/21) bekannt gemacht.

Trebbin,den 11.06.2021

Thomas Berger 
Bürgermeister
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— Bekanntmachungen des Bürgermeisters —

Bekanntmachung über die uneingeschränkte Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten 
für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 82 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordnetenversammlung am 28.04.2021 gefasste Beschluss über die uneingeschränkte 
Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für das Haushaltsjahr 2016 (Beschluss-Nr. 0014/21) bekannt gemacht.

Trebbin,den 11.06.2021

Thomas Berger 
Bürgermeister

Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme  
in den geprüften Jahresabschluss 2014 der Stadt Trebbin

Auf Grund des § 82 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2020 beschlossene Jahresabschluss 2014 (Beschluss-Nr. 
0060/20) bekannt gemacht.
Der geprüfte Jahresabschluss 2014 mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme (nach telefonischer Terminvereinbarung) für jedermann während der Öff-
nungszeiten in der Stadtverwaltung Trebbin, Kirchplatz 4, Zimmer 6, 14959 Trebbin, öffentlich aus.

Trebbin,den 11.06.2021

Thomas Berger 
Bürgermeister

Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme  
in den geprüften Jahresabschluss 2015 der Stadt Trebbin

Auf Grund des § 82 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordnetenversammlung am 10.03.2021 beschlossene Jahresabschluss 2015 (Beschluss-Nr. 
0005/21) bekannt gemacht.
Der geprüfte Jahresabschluss 2015 mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme (nach telefonischer Terminvereinbarung) für jedermann während der Öff-
nungszeiten in der Stadtverwaltung Trebbin, Kirchplatz 4, Zimmer 6, 14959 Trebbin, öffentlich aus.

Trebbin,den 11.06.2021

Thomas Berger 
Bürgermeister

Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme  
in den geprüften Jahresabschluss 2016 der Stadt Trebbin

Auf Grund des § 82 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von der Stadtverordnetenversammlung am 28.04.2021 beschlossene Jahresabschluss 2016 (Beschluss-Nr. 
0013/21) bekannt gemacht.
Der geprüfte Jahresabschluss 2016 mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme (nach telefonischer Terminvereinbarung) für jedermann während der Öff-
nungszeiten in der Stadtverwaltung Trebbin, Kirchplatz 4, Zimmer 6, 14959 Trebbin, öffentlich aus.

Trebbin,den 11.06.2021

Thomas Berger 
Bürgermeister
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— Bekanntmachungen des Bürgermeisters —

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses und Inkrafttreten  
des Bebauungsplanes über die 1. vereinfachte Änderung des  

Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet am Bohldamm“ der Stadt Trebbin

Die Stadtverordnetenversammlung Trebbin hat in ihrer Sitzung am 
16.06.2021 gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) i. V. m. 
§ 3 Absatz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 (GVBl. I/18, Nr. 23) den Be-
bauungsplan über die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
„Gewerbegebiet am Bohldamm“ der Stadt Trebbin als Satzung beschlossen. 
Die Begründung wurde gebilligt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in der Gemarkung Trebbin um-
fasst den Geltungsbereich des Gewerbegebietes „Am Bohldamm“, gelegen 
am südöstlichen Stadtrand von Trebbin, südlich der Baruther Straße:
Die Aufstellung des Bebauungsplanes über die 1. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet am Bohldamm“ der Stadt Trebbin 
erfolgte nach § 13 BauGB. Nach § 13 Absatz 3 wird im vereinfachten Ver-
fahren von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4, von dem Umweltbericht 
nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a abgesehen. 
Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan über die 1. vereinfachte 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet am Bohldamm“ der 
Stadt Trebbin wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht.
Jedermann kann den Bebauungsplan über die 1. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet am Bohldamm“ der Stadt Trebbin 
bei der Stadtverwaltung Trebbin, Markt 1 – 3 in 14959 Trebbin, Abteilung 4 
Stadtentwicklung/Hochbau während der Sprechzeiten sowie außerhalb 
dieser Zeiten nach Vereinbarung einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen.

Hinweise über Fristen bei Verletzung von Vorschriften
I. 	 Gemäß § 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 

Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind. Nach Satz 2 dieser Vorschrift 
kann er die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.

II. 	 Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

III. 	 Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden 
1. 	 eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. 	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und 

3. 	 nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Trebbin unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich 
sind. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 Satz 
4 BauGB in Kraft.

Trebbin, den 30.06.2021

Thomas Berger
Bürgermeister



AMTSBLATT für die Stadt Trebbin 14. Juli 2021 | Nr. 7 | Woche 28  | 5 |

— Bekanntmachungen des Bürgermeisters —

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs  
des Einzelhandelskonzeptes mit Fokus auf die Nahversorgung für die Stadt Trebbin als  

städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin hat in ihrer Sitzung 
am 16.06.2021 den Entwurf des Einzelhandelskonzeptes mit Fokus auf die 
Nahversorgung für die Stadt Trebbin in der Fassung vom April 2021 als städ-
tebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 11 Baugesetzbuch 
(BauGB) gebilligt und beschlossen, den Entwurf für die Dauer eines Monats 
zu jedermanns Einsicht öffentlich auszulegen. 

Mit dem Einzelhandelskonzept ist beabsichtigt, die Weiterentwicklung der 
gesamtstädtischen Zentren- und Standortstruktur auf eine entsprechend 
tragfähige, städtebaulich-funktional ausgewogene sowie schließlich rechts-
sichere Gesamtkonzeption zu gründen. Hierdurch soll die Leitfunktion des 
Einzelhandels stabilisiert bzw. ausgebaut und dadurch die Vitalität und At-
traktivität der Versorgungsstandorte gesichert werden. 

Um eine ausgewogene Einzelhandelsstruktur in Trebbin zu sichern und dau-
erhaft zu stärken, stellt das vorliegende Einzelhandelskonzept Empfehlungen 
und Umsetzungsinstrumente primär für die kommunale Baugenehmigungs-
praxis und die örtliche Bauleitplanung sowie Grundlagen für die Beratung 
von Projektentwicklern, Investoren und Immobilieneigentümern zur Verfü-
gung.

Der Entwurf des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Trebbin liegt in der 
Zeit vom 

21.07.2021 bis einschließlich 31.08.2021

in der Stadtverwaltung Trebbin, Markt 1 – 3, in 14959 Trebbin, Abteilung 4 
Stadtentwicklung/Hochbau, Zimmer 14, während der Dienststunden

Montag, Mittwoch und
Donnerstag	 von 9.00 bis 12.00 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr
Dienstag	 von 9.00 bis 12.00 Uhr und 12.30 bis 18.00 Uhr
Freitag	 von 9.00 bis 12.00 Uhr
öffentlich aus.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen und 
Bedenken zum Entwurf des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Trebbin 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift bzw. per E-Mail 
an rathaus@stadt-trebbin.de vorgetragen werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über das Einzelhandelskonzept für die Stadt Trebbin unberücksich-
tigt bleiben. 

Über die Berücksichtigung der fristgerecht vorgebrachten Anregungen ent-
scheidet die Stadtverordnetenversammlung Trebbin.

Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB wird der Entwurf des Einzelhandelskonzeptes 
für die Stadt Trebbin während der Zeit der öffentlichen Auslegung auf der 
Internetseite der Stadt Trebbin, www.stadt-trebbin, unter Stadtkonzepte, 
eingestellt. 
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— Bekanntmachungen des Bürgermeisters —

— Ende des Amtsblattes für die Stadt Trebbin —

Impressum
Herausgeber des amtlichen Teils: Stadt Trebbin – Der Bürgermeister, Markt 1–3, 14959 Trebbin, Telefon: 033731/8420, Fax: 033731/84290, www.stadt-trebbin.de

Druck, Verlag und Vertrieb: Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Werftstraße 2, 10557 Berlin, Telefon: 030/28 09 93 45, Fax: 030/57 79 58 18, www.heimatblatt.de
Redaktion: Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Werftstraße 2, 10557 Berlin, Telefon: 030/28 09 93 45, Fax: 030/57 79 58 18, www.heimatblatt.de

Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt: 5. August 2021
Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: Das nächste Amtsblatt für die Stadt Trebbin erscheint am: 18. August 2021.

Das Amtsblatt wird kostenlos an alle Haushalte im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Blankensee, Christinendorf, Glau,  Großbeuthen/Kleinbeuthen, Klein Schulzendorf, Kliestow, 
Löwendorf, Lüdersdorf, Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen,  Thyrow, Wiesenhagen verteilt und ist in der Stadtverwaltung, Markt 1–3, 14959 Trebbin während der 

Sprechzeiten erhältlich. Einzelexemplare sind außerhalb des Verbreitungsgebietes gegen Erstattung der Versandkosten über die Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH zu beziehen.

Titelfoto: Kranich Express, Foto: Stadt Trebbin

— Bekanntmachungen anderer Institutionen —

Bekanntmachungsverordnung der Satzung:

Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Thyrow | Vorsitzender Herr Gerald Fritsche | Schulstr. 13 | 14974 Ludwigsfelde

Bekanntmachungsanordnung

Die am 7.5.21 beschlossene Satzung der Jagdgenossenschaft Thyrow, wurde durch die Untere Jagdbehörde als Aufsichtsbehörde durch Verfügung vom 
31.5.2021 (AZ: 32.41.11.03-33) genehmigt und wird gemäß §10 Absatz 2 des Jagdgesetzes für  das  Land  Brandenburg  in  Verbindung  mit  § 1 ff. der 
Bekanntmachungsverordnung öffentlich bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung der genehmigten Satzung im vollen Wortlaut erfolgt entsprechend § 16 der Satzung auf der Homepage der Jagdgenossenschaft Thyrow.

Thyrow, den  01.06.2021

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Thyrow

Hinweis zur Einsichtnahme 
Aufgrund des Corona Virus und des hohen Infektionsrisikos und den damit 
einhergehenden Schutzmaßnahmen ist das Rathaus der Stadt Trebbin bis auf 
dienstags und donnerstags für den Publikumsverkehr geschlossen. 

Bürgerbesuche im Rathaus  der Stadt Trebbin sind auch während der an-
haltenden Corona-Beschränkungen für Besucherinnen und Besucher nach 
vorheriger Terminanfrage möglich. 

Dazu nutzen Sie bitte folgenden Link. Hier finden Sie Ihren zuständigen An-
sprechpartner/in der Stadtverwaltung Trebbin: https://www.stadt-trebbin.
de/index.php/rathaus/stadtverwaltung

Die zuständigen Mitarbeiter der Abt. 4 Stadtentwicklung/Hochbau sind 
während der Dienstzeiten telefonisch zu erreichen und ermöglichen die Ein-
sichtnahme in das Einzelhandelskonzept. Die Unterlagen können in einem 
separaten Raum der Stadtverwaltung eingesehen werden. Aus Gründen 

des Infektionsschutzes und der Vorsorge können die Bürger nur einzeln das 
Rathaus betreten. 

Der Zutritt für Bürgerinnen und Bürger wird nur mit Mund- und Nasenschutz 
gewährt.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DSGVO und 
dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.

Trebbin, den 30.06.2021	 Thomas Berger
	 Bürgermeister
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Kranich-Express –  
ÖPNV Angebot seit 24. Juni  weiter verbessert
Im April 2019 wurde das 
Rufbus-Projekt Kranich-Express 
gestartet. Er fuhr anfangs vom 
Bahnhof , Haltestelle Gesund-
heitszentrum Trebbin in den 
Naturpark Nuthe-Nieplitz und 
sorgte damit für eine Verbesse-
rung des ÖPNV Angebotes für 
Gäste und Trebbiner/innen.

Ab Mai 2020 wurde dieses 
Angebot erweitert. Der Kra-
nich-Express war in das regulä-
re Rufbus-System des Landkrei-
ses integriert, mit Fahrzeiten 
fahrplanunabhängig zwischen 
5:30 Uhr und 21:30 Uhr wo-
chentags sowie 8:30 bis 21:30 
Uhr am Wochenende und am 

Feiertag. Bestellungen, mit 
Ausnahmen, bis 1 Stunde vor 
Fahrtbeginn. Seit 24. Juni gibt es 
eine weitere deutliche Verbes-
serung des Angebotes. Nun 
fährt der Kranich-Express in alle 
Trebbiner Ortsteile, d. h. er kann 
für Fahrten zwischen allen 
Ortsteilen und der Kernstadt 

Trebbin gebucht werden.
Der Shuttle bietet Platz für 
sechs Fahrgäste. Die Rufbus-
nummer – lautet: 03371-
628181. Die Buchung des 
Kranich-Express ist auch online 
für Selbstbucher geschaltet 
über die App des VTF: www.
vtf-online.de.
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Mit(G)ift und ohne Risiko –  
das Objekt des Monats Juli im Bauernmuseum Blankensee
In unserem heimischen Be-
steckkasten finden sich sechs 
Teelöffel, die zwar niemand 
gern benutzt, die aber dafür 
Geschichte mit sich herumtra-
gen. Immer wenn ich einen 
davon in den Händen halte, 
habe ich vor Augen, wie sie in 
mein Eigentum übergegangen 
sind: genau an meinem  
14. Geburtstag von einer 
Bekannten meiner Eltern, die 
schon älter war. Sie meinte es 
gut, sollte ich doch damit meine 
„Aussteuer“ aufbessern. Wenn 
ich damals schon bei der 
Übergabe intensiv damit 
beschäftigt war, nicht die 
Beherrschung zu verlieren, so 
stellen Sie sich solch ein Ge-
schenk im Jahr 2021 an eine 
14-Jährige vor! Aber ich vermu-
te, dass viele von ihnen ähnli-
ches aus ihrer Jugend berichten 
können und sich das eine oder 
andere gute Stück in Schubkäs-
ten oder Wäscheschränken 
versteckt. Und jetzt hängen 
plötzlich Erinnerungen daran. 
Wenn heute geheiratet wird, 
liegt der Fokus der Brauteltern 
in der Regel nicht mehr darauf, 
ihre Tochter, gut ausgestattet 
mit Wäsche und Hausrat, in die 
Ehe zu schicken. Diese Grund-
ausstattung für den späteren 
Haushalt nannte man bis weit 
ins 20.Jahrhundert hinein 
„Aussteuer“ oder „Mitgift“ und 
richtete sich nach dem Vermö-
gen der Brauteltern. Die Aus-
steuer war der Schatz der 
Hausfrau, je mehr Stücke dazu 

gehörten, desto wohlhabender 
war die Braut. Und das musste 
gezeigt werden. Also wurde am 
Tag der Hochzeit auf einem 
offenen Wagen der Hausrat der 
Braut durchs Dorf gefahren. Die 
Dorfgemeinschaft konnte 
beurteilen, ob die Aussteuer 
umfangreich und der Wagen 
stattlich mit Gerätschaften, 
Federbetten und Möbeln 
beladen war. Wichtig war auch 
die Bett- und Tischwäsche, die 
schon lange vorher für den 
großen Tag genäht, bestickt und 
gesammelt wurde. Das war bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
reine Handarbeit. Die Nähma-
schine wurde erst später 
erfunden. Bis zu dieser Zeit fand 
sich im Wäscheschatz fast 
ausschließlich handgewebtes 
Leinen, später wurde die 
Sammlung durch industriell 
gewebte Baumwollstoffe 
ergänzt. Doch bleiben wir bei 
den großen Leinenballen auf 
dem Brautwagen, die als 
eigentliche Kapitalanlage 

galten. Diese sollten für die 
wachsende Familie reichen und 
wurden im Laufe der Zeit zu 
Bettwäsche oder Kleidung – je 
nach Bedarf – verarbeitet. Das 
war insgesamt sehr viel Wäsche 
in ausgezeichneter Qualität, 
daher findet man auch heute 
noch unverarbeitete Leinenbal-
len oder ehemalige Aussteuer-
stücke in alten Wäscheschrän-
ken oder auf Flohmärkten. 
Oftmals zeigen sie die typi-
schen handgestickten Mono-
gramme, die früher die gesamte 
fertiggenähte Wäsche zierten 
und aus den Anfangsbuchsta-
ben des Mädchennamens der 
Frau bestanden. Die Fange-
meinde für dieses langlebige, 
natürliche Material wächst. 
Leinen ist praktisch, robust, 
atmungsaktiv und vielseitig 
einsetzbar. Das wussten schon 
unsere Vorfahren, die auf den 
Bauernhöfen den langen Weg 
vom Flachssamen bis zum 
fertigen Textil im Jahresrhyth-
mus durchlebten. Auch hier war 
reine Handarbeit angesagt. Mit 
dem Graben und Sähen began-
nen die Bauern im zeitigen 
Frühjahr, mehrmaliges Wieten 
des Flachses sorgte am Ende für 
eine saubere Flachsernte. Nach 
100 Tagen – die Samenkapseln 
färbten sich schon leicht 
bräunlich – wurde der Flachs 
samt Wurzeln aus der Erde 
gezogen, und die Fasern behiel-
ten so ihre maximale Länge. In 
Mandeln aufgestellt, verblieb 
der Flachs noch einige Tage 
zum Trocknen auf dem Feld 
und wurde anschließend auf 
den Hof gefahren. Hier wurde 

der Flachs durch Riffelkämme 
gezogen, um die Samenkapseln 
abzustreifen. In diesem Zustand 
war eine Weiterverarbeitung 
noch lange nicht möglich. In 
Rötekulen oder auf dem Feld 
wurden die Flachsbündel der 
Feuchtigkeit von Wasser oder 
Tau ausgesetzt, ein Zersetzungs-
prozess der Rinde begann. Nach 
der Trocknung konnten die 
Bündel eingelagert werden, 
denn im Herbst ging die Arbeit 
richtig los. Der in handliche 
Bündel geteilte Flachs wurde 
mit der Breche oder auf einem 
Holzklotz bearbeitet, um die 
Flachsfasern von ihrer hölzer-
nen Ummantelung zu befreien. 
Mittels Schwingbock und -brett 
wurde der Flachs weich und 
erhielt einen seidigen Glanz. 
Nun galt es, mittels verschiede-
ner Hecheln die Fasern grob 
und fein zu kämmen. Es ent-
stand der spinnfertige Flachs. 
Das Verspinnen der Fasern auf 
dem Spinnrad und das Verwe-
ben zu Leinen schlossen sich an. 
Leinenballen …. Der Anfang war 
gemacht, um die Aussteuer der 
Tochter anwachsen zu lassen. 
Der Weg bis zum fertigen Textil 
war mühsam und lang, jede 
Faser des fertigen Kleidungsstü-
ckes war buchstäblich durch die 
eigenen Hände gegangen. Die 
Wertschätzung des Materials 
war groß. Haben Sie Lust auf 
Leinen bekommen? Dann 
besuchen Sie die neue Sonder-
ausstellung im Museum und 
begeben Sie sich mit uns auf 
eine Zeitreise von der Samen-
kapsel bis zum fertigen Textil. 
Ich verspreche Ihnen, Sie 
werden staunen! 

Ihre Carola Hansche

INFO
Bauernmuseum Blankensee
Tel. 033731-800 11
Detaillierte Infos zu unseren 
Angeboten und aktuellen 
Öffnungszeiten unter:
www.bauernmuseum-
blankensee.de
Instagram & Facebook
Einfach mal reinschauen…
Bauernmuseum Blankensee

KALLISKE
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbR

MEISTERBETRIEB
Vertrauenswerkstatt von über 70 namhaften Versicherungen

> Unfallinstandsetzung
> Autolackiererei
> Kfz-Mechanik / Inspektion

Glauer Chaussee 12 • 14959 Trebbin / OT Glau
Tel.: 033731 – 8 00 64 • Fax: 033731 – 1 32 44
www.autoreparatur-kalliske.de
www.facebook.com/k.custom.paint
www.facebook.com/autowerkstatt.kalliske

> Achsvermessung
> Reifenservice
> Klimaanlagenservice

> Werkstattersatzwagen
> DEKRA-HU Stützpunkt

Das Bauernmuseum Blankensee informiert
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Gymnastik für den Geist
Eine Bibliothek ist eine Bücherei, ist kein Buchladen. Hier können 
Sie ausleihen, nicht kaufen. Jeder kann herkommen, sich anmelden, 
beraten lassen und Medien ausleihen. Analoge oder digitale Medien 
sind Bücher, Hörbücher, DVDs, Tonies, interaktive Medien z. B. Tiptoi, 
Zeitschriften, sowie Gesellschaftsspiele. Die Stadtbibliothek Hans 
Clauert ist außerhalb des Schulbetriebs ohne Termin erreichbar. 
Bitte bringen Sie Ihren Nase-Mund-Schutz mit. Freue mich auf Ihren 
Besuch!  

Lesegewese  
Der liebe Sommer ist nun da,  
darüber freuen wir uns – das ist ja klar.  
Einfach nichts tun, Füße hoch,  
faul rumliegen, mit einem guten Buch. 
Wer nicht Reisen kann – kein Problem, 
Bücher ermöglichen es ganz bequem!  
Du reist in ferne Länder, Abenteuerplätze, 
sparst dabei Geld und das Gehetze.  
 
Auch für Schlechtwetter-Lage ist Lesen ideal,  
deine Buchreise nach drinnen verlegt,  
unabhängig von einer Teilnehmerzahl! 
 
Lesen sorgt für Ausgeglichenheit,  
wer den ganzen Tag rennt, braucht Ruhe –  
nimmt ein Buch, setzt sich, liest und genießt die Zeit!  
 
Auch Merken lernt man durchs Lesen gut,  
Personen, Inhalte – ja, das macht alles klug.  
Die Fantasie wird in Gang gebracht und  
Inhalte entstehen im Kopf nach eigenem Verdacht! 
Lesen ist der Bildungsschlüssel,  
können wir es nicht, lesen wir nur Gesüssel.  
Mit Lesen steigern wir unsere Sprachkompetenz,  
lernen Wörter, die man sonst nicht kennt.  
 
Konflikte bewältigen, dafür ist Lesen nicht schlecht, 
man lernt andere Schicksale, einige gab es in echt.  
Du stärkst dadurch dein Einfühlungsvermögen. 
Alles durchs Lesen? Ihr staunt schon Flitzebögen!  
 
Lesen löst auch Emotionen, 
entschließt Du Dich für eine Lesereise, wird es sich also lohnen!  
Komm gerne zur Bibliothek, hier kannst Du wunderbar parken 
und vielleicht liegt es auf Deinem Weg!  
Auf was willst Du noch warten!?

Und jetzt genug vom Lesegeseier,  
es grüßt herzlich Ihre Anika Heyer * 
 
Für Sie stellt Hans Clauert diese fünf Neulinge vor:   

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im Juli

Neuerscheinungen

Andrea Sawatzki  – „Woanders 
ist es auch nicht ruhiger“  
Ein bisschen Luftveränderung 
hat noch niemandem gescha-
det! In dem Buch verschlägt es 
die Bundschuhs in die Provinz 
– Andrea Sawatzki verwandelt 
diesen Tapetenwechsel in eine 
hinreißende Familienkomödie.    

Judith Hermann – „Daheim“  
„Was brauchen wir und worauf 

können wir verzichten. Wir sind 
Trabanten, denke ich, wir 
kreisen um unsere Sonnen, 
jeder um seine eigene.“ Judith 
Hermann erzählt von einer 
Frau, die vieles hinter sich lässt 
und Widerstandskräfte entwi-
ckelt. 

Andreas Winkelmann – „Die 
Karte"
Niemand läuft dem Tod davon. 

Er gehört zu deinem Training 
wie die Schuhe und der Sound- 
track: dein Fitness-Tracker, mit 
dem du deine Laufstrecke 
online teilen kannst. Jeder 
kennt deine Lieblingsstrecken 
– auch jemand, der deinen Tod 
will.

Ewald Arenz – „Der große 
Sommer“    
Tauchen Sie mit Frieder ein, in 
Wochen voller Freundschaft, 
Angst, Respekt, Vertrauen, Liebe 
und Tod. Ein großer Sommer, 
der sein ganzes Leben prägen 
wird: Ein Sprung, eine erste 
Liebe und ein erstes Unglück.              

Bella Berlin / Lena Hesse – 
„Ida und der Berg im Funkel-
wald“ [Kinderbuch] 
Begleitet Ida und lernt kennen, 
welche Abenteuer der Funkel-
wald bereithält. Das erste 
Kinderbuch, das Kindern 
chronische Krankheiten und die 
Notwendigkeit von Untersu-
chungen erklärt. Eine Geschich-
te voller Zuversicht und Mut. 

Ein herzliches Dankeschön für 
die Kooperationen anlässlich 
des Buchbasars an Beate V., der 

freiwilligen Feuerwehr Trebbin 
– speziell Janet P., Bianca K. und 
dem Heimatverein Trebbin. Aus 
organisatorischen Gründen ist 
die Bibliothek vom 20.07 – 
06.08.2021 nicht besetzt. 

* 1. Trebbiner Dichter-Wettbe-
werb: Über zahlreiche Zusen-
dungen bis zum 1.11.21, von 
großen und kleinen Dichtern, 
freuen wir uns. Zusendung mit 
ihren Vor- und Zunamen und 
Hinweis, ob Veröffentlichung 
gewünscht wird, an: Stadtbib-
liothek Hans Clauert, Goethestr. 
19, 14959 Trebbin.  

Gute Unterhaltung wünscht 
Ihre Stadtbibliothek 

„Hans Clauert“ Trebbin, 
Anika Heyer 

Erreichbarkeit  
Tel. 033731 80666 
www.stadtbibliothek-
trebbin.de 
bibliothek@stadt-trebbin.de 
instagram  
Öffnung: 
Di 9:30–12:30+13:30–18:30 Uhr 
Do 9:30–14:00 Uhr 
Fr 8:00–14:00 Uhr

KAROSSERIEBAU MICHAEL GmbH
Typenoffener Meisterbetrieb

• Karosseriefachbetrieb
   und Lackiererei
• Kfz-Mechanik und Reifenhandel

14959 Trebbin, Luckenwalder Straße 21
Tel.: 03 37 31 / 8 02 08 • Fax: 03 37 31 / 8 02 09

www.karosse-lack.de
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LEADER-Förderung: Projektaufruf  
mit Stichtag 15.09.2021
Für die Umsetzung von Vorha-
ben in der LEADER-Region 
„RUND um die Flaeming-Skate“ 
mit Fördergeldern aus dem 
Europäischen Landwirtschafts-
fonds (ELER) für die Ländliche 
Entwicklung steht zum Stichtag 
ein Teilbudget in Höhe von 1,5 
Mio. EUR zur Verfügung, maxi-
mal je Vorhaben jedoch nur 300 
TEUR! Ländlichen Raum – le-
benswert gestalten: Sollen 
Vorhaben mit Fördergeldern für 
die Ländliche Entwicklung 
umgesetzt werden, müssen 
diese den Handlungsfeldern/
Förderschwerpunkten der 
Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 
„RUND um die Flaeming Skate“ 
e. V. entsprechen und vollständi-
ge / bewilligungsreife Projekt-
unterlagen zum Stichtag 
vorliegen.  Ob dörfliches Hand-
werk und Gewerbe, barrierefrei-
er Tourismus, Arztpraxis, 
Freizeitstätten für Kinder und 
Jugendliche, Projekte von 
Sportvereinen, Mehrgeneratio-
nenprojekte, touristische 

Infrastruktur oder sonstige 
innovative touristische Angebo-
te, die Fördermöglichkeiten sind 
auch in der aktuellen Förderperi-
ode (2014-2020/verlängert bis 
Ende 2021!) breit aufgestellt.

Weitere Informationen: 
www.lag-flaeming-skate.de
Hier finden Sie einen Leitfaden 
sowie weitere Dokumente, die 
Ihnen bei der Planung des 
Projektes und zur Vorbereitung 
einer Besprechung mit dem 
Regionalmanagement der LAG 
helfen.

•  Maurerarbeiten
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Zaunbau
•  Platz- und
   Wegegestaltung

BAU

Meisterbetrieb

Maurer- und Betonarbeiten

Garten- und Landschaftsbau

Inh. Maurermeister Th. Müller
Tel. 03 37 31 - 700 496
Fax 03 37 31 - 700 491
Funk 01 62 - 106 77 60

Baruther Straße 38
14959 Trebbin

Die neue Generation METABO

Gartenpumpen
+ Leistungsstark!
+ Effi zient!
+ Zuverlässig!
+ 3 Jahre Garantie!

Paul Hänchen
Berliner Str. 30 | 14959 Trebbin

� 033731 15506 | eisen-haenchen.de

Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Domke
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Danke! Danke! Danke!
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
werte Elternschaft, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, liebe 
technische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sehr geehrter 
Bürgermeister Herr Berger, 
werte Vertreter des Schulträgers 
der Stadt Trebbin,
ich bedanke mich für die 
herzliche, überwältigende Verab-
schiedung in den Ruhestand mit 
den vielen Überraschungen in 
Form von Wort und Schrift, 
Musik, Bildern, Blumen und 
Aufmerksamkeiten.

Unsere gemeinsame Zeit werde 
ich nie vergessen. Für die 
Zukunft wünsche ich ALLEN 
Gesundheit, viel Glück und 
Erfolg auf allen Ebenen. Und 
nicht vergessen:
Erfolg hat drei Buchstaben – TUN
Ein besonderer Dank gilt meiner 
Familie, für ihr Verständnis und 
Ihre Unterstützung. Sie hat mir 
jederzeit für „unsere Schule“ den 
Rücken freigehalten.
Und Tschüss, ich bin dann mal 
„chillen“.

Bernd Schill
Oberschulrektor a. D.

Heimatverein Trebbin informiert

Neue Ausstellung zur Anhaltiner  
Eisenbahn und Geburtstagsgrüße
Wir gratulieren im Monat Juli 
folgenden Vereinsmitgliedern 
recht herzlich zum Geburtstag: 
Eberhard Busse und Marita 
Spahn. Wir wünschen Ihnen 
Gesundheit und viel Erfolg für 
die weiteren Lebensjahre.
Die neue Ausstellung „180 Jahre 
Berlin – Anhaltiner Eisenbahn   
1841 – 2021 von Trebbin in die 
ganze Welt“ kann bis Ende 
Oktober jeden Sonntag von 

14.00 bis 17.00 Uhr besichtigt 
werden. Desweiteren bieten wir 
an: Führung auf dem Clauert- 
rundweg, Stadtführungen und 
Besichtigungstermine auch 
außerhalb unserer Öffnungszei-
ten. Terminabsprache unter der 
Tel.-Nr. 033731 32185 oder 0174 
2185547, E-Mail: Heinrich.
Burkhard@outlook.de

Trebbiner Heimatverein e. V.
Vorstand

Freiwillige Feuerwehr Trebbin informiert

Herzliche Glückwünsche
Die herzlichsten Glückwünsche 
zum Geburtstag im Monat Juli 
werden der Kameradin Ina 
Schulze, den Kameraden Frank 
Zupke, Tobias Braun, Maurice 
Kaydan und Odin Ketzler sowie 

dem Mitglied der Jugendwehr 
Lilly Eyermann von der Wehrlei-
tung der Freiwilligen Feuer-
wehr Trebbin und dem Vor-
stand des Feuerwehrverein 
Trebbin e. V. übermittelt.

Stellenausschreibung
Die Stadt Trebbin sucht zum 
01.10.2021 eine
Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter 
(m/w/div) für den Bereich Tiefbau
Die Stelle ist unbefristet und um-
fasst eine wöchentliche Arbeitszeit 
von 40 Stunden. Die Eingruppie-
rung erfolgt in die EG 10 nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD).

Der Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereich umfasst:
•	Bearbeitung aller Maßnahmen, 

die in den Bereich des Straßen- 
baus, Straßenverwaltung, 
Instandsetzung und Modernisie-
rung fallen

•	Mitwirkung an der Erarbeitung 
von Aufgabenstellungen und 
Planungsvorhaben für bauliche 
Anlagen

•	Initiierung, Qualifizierung und Be-
gleitung von Einzelmaßnahmen

•	Erarbeitung von Ausschreibungs-
unterlagen für bauliche Anlagen, 
Prüfen und Werten von Angebo-
ten, Vorbereitung der Auftrags-
vergabe

•	Abwicklung von Baumaßnah-
men, Bauleitung, Gewährleis-
tungsüberwachung, Prüfung der 
Richtigkeit von Rechnungen

•	Koordination der Maßnahmen 
mit Förderprogrammen, Bean-
tragung von Fördermitteln und 
Abrechnungen

Vorausgesetzt wird:
•	ein abgeschlossenes Hochschul-

studium (Bachelor) im Bereich 
Bauingenieurwesen /Tiefbau 
oder

•	ein Abschluss als Ingenieur 
(m/w/div.) mit Erfahrung im 
Tiefbaubereich

•	Einsatzbereitschaft, Verhand-
lungsgeschick und selbstständi-
ges Arbeiten

•	Fahrerlaubnis Klasse B
•	sicherer Umgang mit den gängi-

gen Office-Anwendungen

Wünschenswert ist:
•	Sichere Anwendung der einschlä-

gigen Vorschriften und Gesetze, 
z. B. Baugesetzbuch, VOB, Verwal-
tungsverfahrensgesetz

•	Erfahrungen im Bereich der 
kommunalen Planung, der Stadt- 
und Projektentwicklung sowie 
Erfahrungen im Bereich Kommu-
nalverwaltung

•	Fundierte Kenntnisse im Umgang 

mit branchenüblicher Fachsoft-
ware

•	Ortskenntnisse

Die Einstellung erfolgt vorbehalt-
lich der Vorlage eines eintragungs-
freien behördlichen Führungszeug-
nisses.
Wir bieten einen Arbeitspatz in 
einer Kleinstadt mit 13 Ortsteilen, 
in einer reizvollen Umgebung, 
gelegen in herrlicher Natur am Na-
turpark Nuthe-Nieplitz, dennoch 
mit einer sehr guten und familien-
freundlichen Infrastruktur, direkter 
Anbindung an die Bahn sowie 
aktivem Vereinsleben.
Die Mitarbeit in einem kollegialen 
und engagierten Team, 30 Tage 
Jahresurlaub, eine zusätzliche 
leistungsorientierte Bezahlung, 
betriebliche Altersvorsorge sowie 
eine Jahressonderzahlung und 
vermögenswirksame Leistungen, 
abwechslungsreiche und verant-
wortungsvolle Aufgabengebiete 
mit regelmäßigen externen Wei-
terbildungsmöglichkeiten.
Die Stadt Trebbin fördert aktiv die 
Gleichstellung aller Beschäftigten. 
Diese Stelle ist gleichermaßen für 
jedes Geschlecht geeignet. Für die 
Übersendung Ihrer Unterlagen (ta-
bellarischer Lebenslauf, Zeugnisko-
pien, Darstellung des beruflichen 
Werdegangs) nutzen Sie bitte die 
E-Mail-Adresse  
bewerbung@stadt-trebbin.de. 
Stellen Sie uns Ihre Unterlagen bis 
zum 23.07.2021 bitte im PDF-For-
mat, in einer Datei, nicht größer als 
8 MB, zur Verfügung.

Erklärung zum Datenschutz:
Im Besonderen machen wir auf die 
Regelung der ab dem 25.05.2018 
in Kraft getretenen EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) 
aufmerksam.
Um den in der DSGVO definierten 
Verpflichtungen gerecht zu wer-
den, nehmen Sie bitte die Betroffe-
nenauskunft zur Kenntnis.
Bitte berücksichtigen Sie, dass 
Sie mit der Übersendung Ihrer 
Unterlagen in die Datenerfassung 
und Datenverarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zu-
sammenhang mit Ihrer Bewerbung 
einwilligen.

Trebbin, 28.06.2021

Thomas Berger 
Bürgermeister

Meisterbetrieb
für Haustechnik

Firma Stollin – ein starkes Team!
14959 Trebbin    Zossener Straße 3

Tel. 03 37 31 / 1 52 79 und 8 05 72 · Fax 03 37 31 / 1 58 09
E-Mail: stollin-haustechnik@t-online.de

Internet: www.stollin-haustechnik.de
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Mitglieder des Beirates organisieren  
Zukunftswerkstatt zur Nutzung des Bahnhofsgebäudes
Die Mitglieder des Beirates 
beschäftigen sich bereits seit 
geraumer Zeit mit der „Umnut-
zung“ des Bahnhofgebäudes zu 
einem Mehrgenerationenhaus, 
einer Begegnungsstätte für alle 
Bürgerinnen und Bürger der 
Kernstadt und der Ortsteile.
Wir haben jetzt im Rahmen 
einer Zukunftswerkstatt die 
Möglichkeit, mit allen Bürgerin-
nen und Bürgern ins Gespräch 
zu kommen, um die jetzigen 
Kritikpunkte der Nutzung, aber 
auch die Wünsche und Vorstel-
lungen zur zukünftigen Nut-
zung zu erfahren, zu erfassen 
und im Rahmen einer Zukunfts-
werkstatt ein vorlagefähiges 
Konzept für die Stadtverordne-
tenversammlung zu erarbeiten.
Um die Kritikpunkte und die 
Wünsche und Vorstellungen zu 
erfassen, wollen wir, die 
Mitglieder des Beirates die 
Ortsteile besuchen und bei 
Kaffee und Kuchen mit Ihnen, 
liebe Bürgerinnen und Bürgern 
ins Gespräch kommen. 

12. August
von 14.00 bis 15:00 Uhr
Thyrow auf dem Hof der 
Kulturscheune
von 16:00 bis 17:00 Uhr
Märkisch Wilmersdorf vor/im 
Gemeindehaus

13. August
von 14:00 bis 15:00 Uhr
Lüdersdorf vor/im Gemeinde-
haus
von 16:00 bis 17:00 Uhr
Christinendorf im Gemeindes-
aal

16. August
von 14:00 bis 15:00 Uhr
Glau in/vor der Feuerwehr
von 16:00 bis 17:00 Uhr
Blankensee vor der Schmiede

17. August
von 14:00 bis 15:00 Uhr
Wiesenhagen auf dem Dorf-
platz
von 16:00 bis 17:00 Uhr
Klein Schulzendorf vor/im 
Gemeindesaal

18. August
von 14:00 bis 15:00 Uhr
Schönhagen vor/im Gemeinde-
haus
von 16:00 bis 17:00 Uhr
Stangenhagen vor/im Gemein-
dehaus

19. August
von 14:00 bis 15:00 Uhr
Groß-, Kleinbeuthen vor/im 
Heimatverein
von 16:00 bis 17:00 Uhr
Trebbin auf dem Markt

20. August
von 14:00 bis 15:00 Uhr
Kliestow vor/im Gemeindehaus
von 16:00 bis 17:00 Uhr 
Löwendorf vor/im Gemeinde-
haus

Am 6. September findet dann in 
der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr 
die Zukunftswerkstatt mit 
möglichst vielen Interessierten, 
im Bahnhofsgebäude statt.
Wir würden uns freuen, wenn 
möglichst viele Einwohner mit 

uns ins Gespräch kommen 
würden, denn es ist uns wich-
tig, dass möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger an der 
Ausarbeitung der „Nutzungs-
konzeption“ beteiligt sind, und 
das Gebäude zu „ihrer“ Begeg-
nungsstätte wird.

Ch. Feuerstake, Vorsitzende

Wenn alles klappt, werden wir mit 
diesem Gefährt – der Elektro- 
rikscha – kommen.

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee
Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65
Email: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf

Verwaltung

Beratung 

kostenfreie 
Immobilieneinwertung

& Partner

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991

Am Bohldamm 6
14959 Trebbin

� 033731 - 316 966

GUT
GERÜSTET

info@union-geruestbau.de
www.union-geruestbau.de

Der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung informiert
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Gottesdienste in Trebbin
Jeden Sonntag um 10:30 Uhr in 
der Marienkirche mit Ausnah-
me 25.7. (Regionalgottesdient 
um 10 Uhr in Kliestow); 
Thyrow: 18.7., 22.8. 
(9 Uhr Dorfkirche Thyrow).
Familiengottesdienst am 
29.8.21 um 10:30 Uhr in der 
Sankt-Marien-Kirche
In diesem Gottesdienst werden 
die Erstklässlerinnen und 
Erstklässler eingesegnet und 
jeder, der das wünscht, kann 
auch den Segen persönlich 
zugesprochen bekommen. Des 
Weitern stellen sich in diesem 

Gottesdienst die Konfirmanden 
der Gemeinde vor, die eine 
Woche später konfirmiert 
werden.
„Du hast den Farbfilm verges-
sen …“   Sonntagsorgel in 
Trebbin – Sommerliche Musik 
und Schlager auf der Orgel. 
Genießen Sie einen stimmungs-
vollen Ausflug – gerade wenn 
Sie in diesem Jahr nicht zum 
Ziel Ihrer (Urlaubs-)Träume 
reisen konnten!
Sonntag, 1. August, 16 Uhr, 
St. Marienkirche Trebbin. 
Eintritt frei.

Spielend Neues entdecken
Und womit spielt ein Baby jetzt 
am liebsten? Anregend zum 
Anschauen, Anfassen und 
Anhören sind bunte Gegen-
stände, die in Greifhöhe über 
seinem „Spielplatz“ 
hängen. Auch mit 
einem weichen Tuch 
beschäftigen sich viele 
Kinder in diesem Alter 
gern. Immer wieder 
versuchen sie, einen Gegen-
stand zu greifen, immer wieder 
üben sie, was sie gerade gelernt 
haben. Am besten aufgehoben 
bei seinen Erkundungen ist Ihr 
Kind auf dem Boden, gut 
gepolstert durch eine Decke. 
Wenn es sich mal von der Stelle 
bewegt, kann ihm nichts 
passieren. Lassen Sie Ihr Kind 
auch öfter mal auf dem Bauch 
liegen – beim Aufstützen stärkt 
es seine Schulter- und Rücken-
muskulatur. Widerstehen Sie 
der Versuchung, Ihr Baby jetzt 
schon hinzusetzen – auch 
wenn Sie es noch so gut 
abstützen und es ihm scheinbar 
Spaß macht. So nehmen Sie 
ihm den Anreiz, sich selbst zu 
bewegen. Lassen Sie Ihr Kind 
niemals – auch nicht für kurze 
Zeit – allein auf dem Wickel-
tisch oder einem anderen 
erhöhten Ort liegen. Wenn Sie 
meinen, Ihr Baby habe sich 
noch nie herumgerollt oder von 
der Stelle bewegt – irgendwann 
ist es garantiert soweit! Und bei 
diesen ersten Mal passieren oft 
die Unfälle, mit denen niemand 
gerechnet hat. 

Die kostenlose Verteilung der 
ANE-Elternbriefe im Land 
Brandenburg wird gefördert 
durch das Ministerium für 

Soziales, Gesundheit, Integra-
tion und Verbraucher-

schutz (MSGIV). Interes-
sierte Eltern können 
diesen und alle weite-

ren Briefe kostenfrei 
über die Internetpräsenz 

des Arbeitskreises Neue 
Erziehung e. V. www.ane.de, 
oder per E-Mail an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in 
ihrer Kita oder per Telefon 
030-259006-35 bestellen. Die 
Elternbriefe kommen altersent-
sprechend bis zum 8. Geburts-
tag in regelmäßigen Abständen 
nach Hause, auch für Geschwis-
terkinder.

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

ELTERNBRIEF

4 Monate

Nr. 4

FENSTER
HAUSTÜREN
ROLLLÄDEN

Tel.: 03 37 33 - 5 03 51 
FENSTERTECHNIK STÜLPE

mit Montage 
für Ihr ganzes Haus
liefern wir schnell 
und kostengünstig. 
Rufen Sie an.

Baruther Straße 31, 14947 Stülpe
Montag-Freitag für Sie geöffnet.

www.fenstertechnik-stuelpe.de

Kunststoff,
Holz und
Alu

Inh. Ralf Rische · Heinrich-Zille-Straße 2 · 14943 Luckenwalde 
Telefon: 03371 / 61 13 18 · k.rische@pelikan-reisen.de 

Buchungen können gern telefonisch (03371-611318) aufgegeben werden.

Di 03.08. Küstrin – 3-stündigem Aufenthalt zum Einkaufen 21 €
So 08.08. Warnemünde – 6-stündigem Aufenthalt 36 €
Mi 18.08. Bad Muskau – 3-stündigem Aufenthalt zum Einkaufen 21 €
Di 31.08. BUGA 2021 in Erfurt – inkl. Eintritt 59 €
Mi 01.09. Slubice – 3-stündigem Aufenthalt zum Einkaufen 21 €
Mi 08.09. Gesundheit die man schmeckt inkl. Gästeführung Spreewald, Mittagessen, Führung 

in der noch einzigen in Betrieb befi ndlichen 3fach Mühle Europas mit Erklärung und 
Vorführung von Leinölpressung, Kaffeegedeck im Ensemble der Spreewaldbrennerei

60 €

Do 09.09. Von Magdeburg nach Tangermünde inkl. Gästeführung vom Magdeburger Was-
serstraßenkreuz bis zur Hansestadt Tangermünde, Mittagessen am historischen 
Schiffshebewerk Rothensee, Kaffeegedeck 

64 €

So 12.09. Typisch-Harz-Express inkl. Hin- und Rückfahrt im Sonderzug (Quedlinburg – Harz-
gerode), Reiseleitung während der Fahrt, Begrüßungstrunk, Imbiss im Schlosskeller 
Harzgerode, Führung im Renaissanceschloss zu Harzgerode, Überraschungstüte  

96 €

Sa 19.09. Wannsee in Flammen inkl. Schifffahrt mit musikalischer Livemusik, Feuerwerk, 
Sektempfang, 3-Gänge-Menü, Wein, Bier, alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee 

105 €

22.08. – 27.08.2021 – Friesisch nah an der Nordsee
Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus, 5 Übernachtungen im Hotel Schützenhof inkl. Halbpension, Ost-
frieslandrundfahrt mit Reiseleitung, Brauereibesichtigung „Jever Pilsener“, Hafenrundfahrt Wilhelmshaven 
mit Jade-Weser-Port, Langeoog mit Inselführung (Kutsche), Stadtführung Jever, Teestunde mit Oma´s 
Kuchen, Friesenabend mit Musik und Humor, freie Nutzung vom Schwimmbad  Preis: 649,- € p. P. im DZ
17.10. – 21.10.2021 – Binz
Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus,  4 Übernachtungen im 3+-Sterne-Hotel IFA Rügen inkl. Halbpen-
sion und ein Tischgetränk beim Abendessen, Reiseleitung nördliches Rügen, halbtags Reiseleitung südliches 
Rügen, Eintritt Königsstuhl, Unterhaltungsabend mit Musik, Eintritt Ozeaneum, Kaffee und Kuchen im Hotel, 
freie Nutzung Erlebnisbad und Saunalandschaft, Kurtaxe Preis: 499,- € p. P. im DZ

Der Trebbiner Anzeiger mit Amtsblatt erscheint monatlich in einer 
Auflage von 5.000 Exemplaren.
Darüber hinaus gibt der Heimatblatt Brandenburg Verlag viele 
weitere Ortszeitungen heraus. In Ihrer Nähe:
•	Rundschau Blankenfelde-Mahlow	 12.600 Exemplare
•	Pelikan-Post Luckenwalde	 12.100 Exemplare
•	Ludwigsfelder Bote	 14.300 Exemplare
•	Nuthetaler Gemeindekurier mit Amtsblatt	 4.800 Exemplare
•	Allgemeiner Anzeiger Rangsdorf	 5.100 Exemplare
•	Anzeiger für Zossen	 8.400 Exemplare
Alle weiteren Informationen unter www.heimatblatt.de.
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Vermiete Büro
38 qm, 2 Räume, 
direkter Zugang 

zur B 246, 
Nähe Bahnhof Trebbin,

für stilles Gewerbe, 
mtl. 400 € kalt zzgl. NK, 

ab 01.08.2021.

Anfragen zur Besichtigung 
per Telefon 

0170/8393738

sucht Grundstücke
Bauland, Entwicklungsfl ächen, 

bebaute Grundstücke, 
Waldumwandlungsfl ächen

 Bieten Sie uns alles an!
Maklerfrei, keine Arbeit, keine 

Kosten für den Verkäufer!

 033762 – 206047
LebensTraum Projekt GmbH

15738 Zeuthen Kirschenallee14

Anett Milius
Beratungsstellenleiterin
Löwenstr. 2
14959 Trebbin

 (033731) 10935

IMPRESSUM TREBBINER ANZEIGER – AMTSBLATT FÜR DIE STADT TREBBIN
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Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Werftstraße 2, 10557 Berlin
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Ines Thomas
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Die nächste Ausgabe erscheint am 18. August 2021
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 5. August 2021.



Halbzeit in der Pandemie – es lebe das Leben!
Ein kleines Virus hat unser 
Leben für lange Zeit auf den 
Prüfstand gestellt – wir müssen 
mit einer Pandemie klarkom-
men; diese Sache verbindet uns 
alle, ohne Unterschied – Arm 
und Reich, Jung und Alt.
Unser Vertrauen in die Politik  
war plötzlich weg – ganz 
deutlich sichtbar wurden  nun 
die Abhängigkeiten, die im Laufe 
der Jagd  nach Profit entstanden 
sind! 
Es hatte sich plötzlich eine 
Menge geändert – wir mussten 
uns in relativ kurzen Abständen 
immer wieder neu anpassen an 
eine neue Situation. 
Wollte man gesund bleiben, 
musste man die Empfehlungen  
der Virologen befolgen. 
Man konnte keinen mehr in den 
Arm nehmen; Begrüßungen 
fielen weniger herzlich aus. Das 
Masken-Tragen wurde zum 
Muss! Feiern – sogar Hochzeiten 
– wurden verschoben; das 
gewohnte  Miteinander wurde 
verboten. 
Jetzt waren viele Familien auf 
sich allein angewiesen. Eltern 

arbeiteten im „home-office“, 
während die Kinder am Laptop 
lernen mussten.
Jetzt musste sogar zu Hause 
gekocht werden – für viele 
Familien eine große Herausfor-
derung! Aber es konnte auch 
eine neue Erfahrung für das 
„Leben danach“ bescheren.
Es kam nun darauf an, was jeder 
mit seinem Leben in gewisser 
Isolation gemacht hat!  Da gab 
es Musiker, die musizierten auf 
der Straße für ihre nähere 
Umgebung – Fitness-Trainer 
übten von draußen aus mit 
einem ganzen Häuserblock – für 
alte Nachbarn wurde der 
Einkauf organisiert – es gab 
noch so viele neue Initiativen, 
die für einen Neubeginn 
erhaltenswert wären!
Viele Menschen haben wieder 
neu ihre Nächstenliebe entde-
cken können – sie wollten 
behilflich sein, nützlich für einen 
Nächsten! Bei ihnen stand nicht 
mehr das ICH  im Mittelpunkt, 
sondern der ANDERE daneben 
wurde ihnen wichtig. 
Aber da blieben auch die 

schweren Erfahrungen, die 
gemacht  wurden durch *Coro-
na-Todesfälle, * verschobene 
Operationen, * Geschäftsschlie-
ßungen, * verstärkte Einsamkeit 
– das Hoffen und Bangen, was 
werden wird!
Nun sollte jeder von uns sich 
Fragen stellen, damit wir klüger 
werden können:
+ Wie steht es um unsere 
Geduld?
+ Welche Charakterschwächen 
haben mir Schwierigkeiten 
gemacht?
+ Wie stabil ist meine Verbin-
dung zur Familie und zu meinen 
Freunden?
+ Mit welcher Strategie bin  
speziell ich durch die Krise 
gekommen?
+ Was ist mir hinterher richtig  
klar geworden? 
Wir leben in einer Zeit, in der die 
Wissenschaft große Fortschritte 
gemacht hat und helfen kann. 
Im Mittelalter – bei der Pest z. B. 
– gab es noch keinerlei Impfun-
gen  und Medikamente zur 
Heilung. Da können wir heute  
froh und dankbar sein!

Wem sind wir besonders 
dankbar? 
Da kommt an erster Stelle die 
Familie – sie stärkt uns den 
Rücken, versorgt uns mit 
zusätzlichen Dingen.   Dann 
unsere Freunde  –  auch sie 
geben uns  Kraft und Freude und 
Zuversicht auf bessere Tage und 
nicht zuletzt für uns Heimbe-
wohner alle Mitarbeiter, die 
unser tägliches Leben hier 
organisieren. 
Gut hatten es die Menschen, die 
Ruhe und Gelassenheit bewah-
ren konnten. Ein unbekannter 
Verfasser kam zu der Einsicht:  „ 
Gelassenheit ist die Kunst, in der 
gegenwärtigen Situation schon 
den Abstand gewinnen, den 
sonst nur die Zeit schaffen 
kann!“
Hella Strüber, Mitglied im 
Bewohnerschafts-Beirat des 
Seniorenzentrums „Wiesen-
grund“ in Trebbin
Ein Neubeginn nach der Pande-
mie lässt hoffentlich all die 
guten Initiativen, die entstanden 
sind, nicht wieder verschwin-
den!

Kleine und große Gräser im Wechselspiel 
Pflegetipps von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut Langerwisch

Gräser werden von vielen Gartenfreun-
den oft unterschätzt, bergen doch diese 
schönen Stauden wahre Schätze, die in 
ihrer Vielfalt wohl unübertroffen sind. 
Weltweit findet man Vertreter der 
Gräser: In jeder Klimazone, je-
der Vegetation finden Gräser 
ein Zuhause.

Kleine und große Gräser 
im Wechselspiel
Besonders gut kommt die 
Wirkung von Gräsern im Garten zur 
Geltung, wenn unterschiedliche Arten 
in diversen Wuchshöhen miteinander 
kombiniert werden. Die Farbenvielfalt, 
die unterschiedlichen Blattformen und 
die variablen Blütenstände vereinen 
sich im Beet in einer einzigartigen 
Form. Abstände zwischen Gräsern und 
anderen Stauden sorgen dabei einem 
Überwuchern der einen Pflanze durch 
die andere vor. Setzt man dabei die 
hohen Gräser in den Hintergrund, wäh-
rend man im vorderen Bereich kleinere 
Gräser wechselnder Höhe variiert, kön-
nen zauberhafte Effekte erzielt werden, 
die sicherlich so manchen Spaziergän-
ger am Gartenzaun bewundernde Bli-
cke entlockt.
Die Blattformen sind bei den Gräsern 

meist lanzettenförmig, bieten jedoch 
mit unterschiedlichen Breiten und Län-
gen zauberhafte Vielfalt. Auch farblich 
bestechen die mitunter nadelförmigen 

Blätter der Gräser, wie beispiels-
weise das Japanische Blutgras 

'Red Baron', das mit stilvol-
len Rottönen einen wahren 
Blickfang in Vorgarten, Beet 
und Blumenkübel darstellt. 

Die Ruten Hirse ergänzt den 
Farbenreigen mit einem milden 

Blau-Grün, das sich in den Blattspit-
zen mit einem kräftigen Lila-Ton prä-
sentiert. 

Gräser auch für Terrasse und Balkon
Die besondere Anpassungsfähigkeit der 
Gräser bietet zahlreiche Möglichkeiten, 
die Anpflanzung von Gräserstauden um-
zusetzen: Im Beet und auf der Garten-
wiese machen die Gräser ebenso eine 
gute Figur wie in Kübeln und Blumentöp-
fen auf der Terrasse oder dem Balkon. 
So können hochwachsende Gräser in 
mehreren Kübeln schnell zu einer zau-
berhaften Laube werden, in welcher die 
Sonnenzeiten des Tages herrlich schattig 
genossen werden können. Schließlich 
muss es nicht immer die Hecken- oder 
Kletterpflanze sein, die einen natürlichen 

Sonnenschutz in ihrer Gartenoase bildet. 
Kleine wachsende Gräser können natür-
lich auch als Ergänzung in einen Kübel 
gepflanzt werden, in denen ein Obst- 
oder Rosenstämmchen den Mittelpunkt 
bildet. Bezaubernd wirken beispiels-
weise farbenfrohe Gräser unter einem 
Olivenbäumchen im Pflanzkübel, das 
mit seinen graugrünen Blättern und den 
glänzenden Früchten einen Farbtupfer 
verträgt. 
Der weißlich gestreifte Glatthafer 'Varie-
gatum' kann dabei beispielsweise neben 
der Fuchsroten Neuseeland Segge bril-
lieren, während das Silberährengras auf 
der anderen Seite zum Blickfang wird. 
Die winterharten Gräser sollten dabei 
jedes Jahr im Frühjahr nach den letzten 
Frösten einen kräftigen Rückschnitt er-
halten. Auch große Gräser wie das Chin-
aschilf oder das Pampasgras werden auf 
ca. 15 bis 20 cm gekürzt, um den kräf-
tigen Neuaustrieb zu unterstützten. Mit 
ein wenig Feingefühl bei der Auswahl 
können Beete somit ganzjährig zum 
wechselnden Blickfang werden, da un-
terschiedliche Blütezeiten und Wuchs- 
perioden aufeinander abgestimmt wer-
den. Selbst im Winter sind viele Gräser 
ein Blickfang, dessen formreiche Sil-
houette im Morgenreif verzaubert.

 
Gartentipp 

Juli

Anzeige
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Frank Schulze Geschäftsführer

Tel. 033731 32500
Fax 033731 323189
Mobile 0173 5759291

Bahnhofstr. 13
14959 Trebbin

www.adt-trebbin.de
info@adt-trebbin.de

Rechtsanwaltskanzlei  Freitag & Voigt

www.familienanwaeltinnen.de

Berliner Str. 198 | 14547 Beelitz | � 033204 63427 | E-Mail: mail@familienanwaelti nnen.de

Ihre Kanzlei für Familienrecht und Erbrecht

Freia Freitag
Fachanwältin 

für Familienrecht  

Focus-Anwaltsliste 
Familienrecht 

2018, 2019, 2020

Alexandra Voigt
Diplomjuristin
Rechtsanwältin

Foto: Studioline GmbH

Suche 
Mehrfamilienhaus von

Privat ab 500 m²
Wohnfl äche

Tel.: 0331 - 28129844


